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Das „Aussetzen überlästiger und 

nachtheiliger Kinder“1 

Die Wiener Findelanstalt 1784–1910 

Abstract: „Abandoned, annoying and detrimental children“  – The Vienna 
foundling hospital 1784–1910. An examination of the history of foundling 
hospitals, common institutions of child welfare since the Enlightenment, 
where the main reasons for child abandonment – high rates of illegitimacy 
and the fear of infanticide – are subject to discussion. This article poses ques-
tions, why foundling hospitals emerged to be such enduring institutions, in 
spite of horribly high mortality rates. Apart from providing descriptions of 
the lives and deaths of the foundlings despatched in the Vienna foundling 
hospital, one of the largest in Europe, the article stresses two important facts: 
Once the state had taken on the obligation, it was impossible for the institu-
tion to restrain itself; and the need for such an institution, fostering infants, 
was high priority. Due to the lack of other organisations, the foundling hos-
pital was run to full capacity und represents a longstanding, ongoing transi-
tional phenomenon.

Key Words: Foundling hospital, child welfare, Enlightenment, infant morta-
lity, infanticide, illegitimacy, foster family

Findelkinder, abandoned children, expósitos – vielfältig sind die Bezeichnungen für 
jene Kinder, um die es im Folgenden gehen soll. Ist es – so könnte man fragen – eher 
die Tatsache des Ausgesetzt- und Verlassenwerdens oder eher die des Gefunden-
Werdens, die ein Kind zum Findelkind macht? Im deutschen Sprachgebrauch hat 
sich jedenfalls der Begriff Findelkind (oder Findling) durchgesetzt, doch schon seit 
der Aufklärung bedeutet er mehr als bloß „gefundenes Kind“. So heißt es im Er sch-
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Gruber, dem großen, ab 1818 veröffentlichten deutschen Lexikon, dass unter Fin-
delkindern zwar „streng genommen die Kinder, welche[,] von ihren Ältern verlas-
sen, gefunden werden“, zu verstehen seien, dass man aber „diesem Ausdrucke eine 
erweiterte Bedeutung gegeben [habe], indem man auch diejenigen Kinder damit 
bezeichnet, die von ihren Ältern einer Anstalt übergeben werden, deren Bestim-
mung es ist, ausgesetzte Kinder aufzunehmen.“2 Treffender lässt es sich nicht sagen, 
dass der Begriff zum Synonym für Kinder avancierte, die – in entsprechenden Ein-
richtungen untergebracht – durch die Allgemeinheit versorgt und erhalten wurden. 
Anders als bei Waisenkindern sind die Eltern von Findelkindern aber am Leben. 
Findelkinder in dieser Form sind ein Phänomen des späten 18. und des 19. Jahr-
hunderts, als die Länder Europas geradezu überschwemmt waren von Kindern, die 
nicht in ihren Familien, sondern in Findelanstalten aufwuchsen. Es war das „lange 
Jahrhundert der Findelkinder“.3 

Der folgende Text will nicht die Motive der Aussetzenden erforschen4 – zumeist 
waren das die Eltern, noch häufiger die ledigen Mütter der Kinder, die sich aus Not 
oder Scham zu diesem Schritt entschlossen –, sondern den Motiven der Aufneh-
menden nachgehen. Als solche treten zuerst kirchliche, später vor allem staatli-
che und kommunale und ganz selten private5 Einrichtungen entgegen. Es geht also 
weniger um die Ursachen der Kindesaussetzung, weniger um die Frage, warum 
diese Erscheinung von der Mitte des 18. bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts 
hinaus derart stark verbreitet war, oder um die Frage, was das Faktum, dass sich 
Mütter massenhaft von ihren Kindern trennten, über diese Frauen oder über das 
Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein eines Gefühls wie der Mutterliebe aus-
sagt. Im Fokus der Untersuchung soll vielmehr die Frage stehen, weshalb es zur 
Einrichtung von Findelhäusern kam, was sich die Öffentlichkeit von Anstalten ver-
sprach, die sich ausschließlich der Aufzucht von Findelkindern verschrieben, wie 
diese Häuser organisiert und argumentativ begründet wurden und warum es sie – 
allen Schwie rigkeiten, über die auch zu sprechen sein wird, zum Trotz – so lange 
gab. Jenseits der schon von Zeitgenossen leidenschaftlich diskutierten Frage, ob Fin-
delhäuser Findel kinder ‚machen‘6 oder umgekehrt erstere notwendig seien, weil es 
letztere gab – einer Frage übrigens, die nicht letztgültig zu entscheiden ist –, zeugt 
allein schon die vermehrte Gründung solcher Anstalten im ausgehenden 18. Jahr-
hundert davon, dass der Staat eine neue Verpflichtung übernahm: Die „überlästigen 
und nachtheiligen Kinder“7 fielen in seine Agenden, und er antwortete konsequent.

Die Geschichte des Findelwesens als eine Geschichte der zunehmenden staatli-
chen Involvierung in die Kinderfürsorge zu erzählen, das soll im Folgenden am 
Beispiel des Wiener Findelhauses geschehen.8 Dafür eignet sich die Anstalt in mehr-
erlei Hinsicht: Wenn es auch problematisch ist, für das 18. Jahrhundert mit einem 
modernen Staatsbegriff zu operieren, kann beim Wiener Findelhaus zum einen 
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doch mit Fug und Recht von einer staatlichen Einrichtung gesprochen werden. 
Zum anderen handelte es sich um eine der größten Findelanstalten Europas. 1784 
von Joseph II. als Staatsanstalt gegründet,9 war sie zwischen 1806 und 1819 erst-
mals vorübergehend der Direktion des Allgemeinen Krankenhauses (und damit der 
nieder österreichischen Statthalterei) untergeordnet,10 um dann neuerlich und bis zur 
Jahrhundertmitte als Provinzial-Staatsanstalt direkt der Hofkanzlei zu unterstehen.11 
Ab 1852 ein aus Staatsschatz und Landesbudget finanziertes Zwitterwesen, kam sie 
186812 als Niederösterreichische Landes-Gebär- und Findelanstalt für die letzten 40 
Jahre ihres Bestehens definitiv unter Landesverwaltung. Was die jährlichen Aufnah-
mezahlen betrifft, war das Wiener Findelhaus unter den vergleichbaren europäischen 
Anstalten in den Anfangsjahren führend und wurde erst in den ersten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts von der Pariser Anstalt und dann auch von jener in Moskau 
überflügelt. In den 126 Jahren, in denen die Wiener Anstalt existierte, übernahm 
sie insgesamt eine Dreiviertelmillion Kinder. Die Inanspruchnahme des Hauses stieg 
seit den Anfangsjahren stetig an. Waren es im ersten Jahr 1.366 Kinder, wurde schon 
1787 die 2.000er-Marke, 1799 die 3.000er, 20 Jahre später die 4.000er und weitere 20 
Jahre später die 5.000er-Marke überschritten. Dann ging es rapid, bis im Jahr 1859 

Quellen: Wien: Carl Friedinger, Denkschrift über die Wiener Gebär- und Findelanstalt aus Anlaß 
des hygienischen Congresses in Wien im Jahre 1887, Wien 1887; Hans Rotter, Die Josefstadt. 
Geschichte des 8. Wiener Gemeindebezirkes, Wien 1918; Bericht des niederösterreichischen Lan-
desausschusses über seine Amtswirksamkeit 1888–1903, 1905, 1906; Paris: Rachel Ginnis Fuchs, 
Abandoned children. Foundlings and child welfare in nineteenth-century France, Albany/New 
York 1984; Sevilla: Leon Carlos Alvarez Santalo, Marginación y mentalidad en Andalucía Occi-
dental: Expositos en Sevilla (1613–1910), Sevilla 1980; St. Petersburg und Moskau: David L. 
Ransel, Mothers of misery. Child abandonment in Russia, Princeton 1988.
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bereits fast doppelt so viele Kinder Aufnahme in der Findelanstalt fanden als noch 
zwei Jahrzehnte zuvor.13 Das Jahr mit der höchsten Aufnahmezahl war 1880, als die 
Bücher der Anstalt 9.820 Aufnahmen verzeichneten: 27 Kinder täglich.

Eine weitere Besonderheit der Wiener Findelanstalt war ihre enge Verbindung 
mit der Gebäranstalt der Stadt, von wo die allermeisten Säuglinge überstellt wurden. 
Bei derart hohen Aufnahmezahlen wundert es nicht, dass die Findelanstalt einen 
beträchtlichen Anteil der städtischen Geburten absorbierte.14 Zwischen 1848 und 
1868 beispielsweise, als die Illegitimitätsrate in Wien bei fast 50 Prozent lag, war 
es das Schicksal von über 30 Prozent aller in der Stadt geborenen Kinder, zu Fin-
delkindern zu werden.15 Das Findelhaus war zu dieser Zeit keine Marginalie, son-
dern eine überaus stark frequentierte städtische Fürsorgeanstalt. Pro Jahr hatte das 
Haus eine in die Zehntausende gehende Kinderschar zu erhalten, da ja nicht nur 
die neu aufgenommenen Kinder versorgt werden mussten, sondern auch die mitt-
lerweile herangewachsenen, die in den vorangegangenen Jahren als Säuglinge Auf-
nahme im Findelhaus gefunden hatten. So kam es, dass die Wiener Findelanstalt in 
ihrer Höchstzeit, im Jahr 1881, im Haus selbst und in der „Außenpflege“ (siehe dazu 
weiter unten) für insgesamt 36.364 Kinder verantwortlich war.

Findelhäuser und Bevölkerungspolitik 

Das Wiener Findelhaus ist ein Kind der Aufklärung. Im vierten Regierungsjahr 
Josephs II. gegründet, entspricht es dem Trend der Zeit. Im merkantilistisch-popu-
lationistischen Gedankengut der aufgeklärten Denker jener Tage galt die Vermeh-
rung der Bevölkerung und ergo die Erhaltung einer möglichst großen Zahl von Kin-
dern als erstrebenswert. Die Gründung von Findelanstalten reiht sich in eine Serie 
von Maßnahmen, die das Überleben von Säuglingen sichern sollten.16 Mediziner 
forderten eine bessere Ärzte- und Hebammenausbildung, propagierten in ihren 
Schriften zur „physischen Erziehung“ der Kinder das Selbststillen,17 die Impfung18 
oder ein Ende des Faschens, d. h. des Einbandagierens des ganzen Kindes, insbeson-
dere aber seines Kopfes, das zu einer schönen Kopfform und geraden Gliedern füh-
ren sollte. Juristen beschäftigten sich kritisch mit der rechtlichen Benachteiligung 
des unehelichen Kindes, mit dem Ehekonsens, der die Eheschließung eines Paares 
an das Vorhandensein eines gewissen Wohlstandes band,19 und den Fornikations- 
oder Unzuchtsstrafen für Eltern, die ein Kind außerhalb der Ehe – also nach zeitge-
nössischer Wertung in Unzucht – gezeugt und in die Welt gesetzt hatten.20 Gesetze 
verboten den Verkauf abtreibender Mittel21 und die Benützung einer gemeinsamen 
Bettstatt von Mutter und Kind, um zu verhindern, dass Mütter ihre Kinder im Schlaf 
erdrückten.22 
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Kristallisationspunkt all dieser Reformideen, Vorschriften und Strafen war ein 
leidenschaftlich geführter Diskurs über den Kindsmord, dem – so die zeitgenössi-
sche Meinung – unehelich geborene Kinder in großer Zahl zum Opfer fielen, weil 
ihre Mütter sich in ihrer Not keinen anderen Ausweg wussten, als das Neugeborene 
zu töten. Und hier setzten nun die Findelanstalten an: Als den herrschenden Bedin-
gungen gleichsam gegenläufige Einrichtungen sollten sie, indem sie ledigen Müt-
tern einen Ort anboten, an dem sie ihre Kinder – oft sogar auf anonyme Weise – 
zurücklassen konnten, den Zusammenhang von unehelicher Geburt und Kinds-
mord unterbrechen, die Kinder dem Staat erhalten und die Mütter wieder in die 
Gesellschaft entlassen. Der Kindsmord, bei weitem nicht so verbreitet, wie es die 
intensive Beschäftigung der Zeitgenossen mit dem Thema vermuten ließe,23 eignete 
sich hervorragend dazu, der Reformdiskussion jenen Anstrich zu geben, den sie 
brauchte, um nicht von Anfang an in Misskredit zu geraten: Als den Kindsmord 
verhindernde Einrichtungen stellten Findelhäuser in den Augen der Befürworter 
jedenfalls begrüßenswerte und notwendige Anstalten dar. Es war das – wie sich zei-
gen wird  – anfangs einzige Argument der Verfechter dieser neuartigen Institute. 
Und es musste wiederholt ins Treffen geführt werden, um den Nutzen der Häuser 
zu begründen, wenn Gegner der Findelanstalten von einer Förderung der Unsitt-
lichkeit sprachen und beklagten, dass es unverheirateten Frauen durch die Existenz 
von Findelhäusern zu leicht gemacht würde, sich ihrer Kinder zu entledigen. Selten 
dürfte aber die aufklärerische Begeisterung für diese neue Form der Kindesversor-
gung so weit gegangen sein wie bei Jean-Jacques Rousseau, der seine fünf Kinder mit 
Thérèse Levasseur Mitte des 18. Jahrhunderts freiwillig und ohne Not in das Pariser 
Findelhaus brachte und damit wohl zum bekanntesten und auch umstrittensten24 
Vater von Findelkindern wurde.25

War der Kindsmord-Diskurs also wohl oft nur vorgeschoben, so zeugt er doch 
von dem wachsenden Interesse am Kind und verfehlte seine Wirkung nicht. Auf-
geklärte Herrscher griffen das neue Gedankengut auf und richteten in vielen Städ-
ten Europas Anstalten ein, deren einziger Zweck darin bestand, jene Kinder auf-
zunehmen, die sonst keinen Platz zu haben schienen. Daneben erfüllten diesel-
ben Herrscher vielfach auch eine weitere Forderung der Aufklärer: Sie setzten erste 
Schritte zur Entkriminalisierung von lediger Mutterschaft und unehelicher Geburt. 
Als Joseph II. das Findelhaus in Wien gründete, tat er dies im Rahmen einer Geset-
zesreform: Gerichte durften seit den 1780er Jahren keine Geld- und Schandstra-
fen mehr über ledige Eltern verhängen;26 das Ehepatent von 1783 kannte den Ehe-
konsens nicht mehr,27 der Makel der unehelichen Geburt und jener der „gefalle-
nen“ Frauen wurden 1783 und 1784 aufgehoben,28 und schließlich kam es 178629 zu 
einer – vier Jahre später wieder annullierten30 – rechtlichen Gleichstellung von ehe-
lichen und unehelichen Kindern. 
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Wenngleich also, wie die bloß vorübergehende Verbesserung der Rechtsstellung 
unehelicher Kinder zeigt, manche Maßnahmen keinen dauerhaften Bestand hatten 
und Diskriminierung durch normative Setzungen ja auch weder leicht noch schnell 
aus der Welt zu schaffen ist, lassen diese Reformen staatliche Ambitionen erkennen, 
die es zuvor nicht gab. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert wurden die öffent-
liche Verantwortlichkeit und Zuständigkeit für das Wohlergehen der Untertanen 
nicht mehr angezweifelt. Die Diskussionen konzentrierten sich eher auf die Frage, 
wie die Zentralgewalt mit ihren beschränkten Möglichkeiten diese Aufgabe wahr-
nehmen könnte. Findelhäuser sollten sich dabei – im Gegensatz zu anderen Maß-
nahmen  – als erstaunlich langlebig erweisen. Die ersten Versuche einer staatlich 
angeordneten Kinderfürsorge waren also bereits Teil einer modernen Reproduk-
tionspolitik und vornehmlich bevölkerungspolitisch motiviert. Neu war nicht das 
Faktum der Fremdunterbringung von Kindern oder die Tatsache, dass Kinder nicht 
von ihren Eltern aufgezogen wurden – neu war, dass nun der Staat die Versorgungs-
pflicht für diese Kinder übernahm und sich ihrer Aufzucht in großem Stil annahm.31 
In der Theorie ersetzte der Staat den infolge ihrer unehelichen Geburt – auch recht-
lich – faktisch familienlosen Kindern die Familie. In der Praxis entlastete er ledige 
Väter und Mütter.

Findelhäuser und Sterblichkeit

Über die Rechtfertigung der Findelhäuser in der Anfangszeit ist relativ viel bekannt 
und ihr dezidierter Zweck, Schutz- und Auffanganstalt für uneheliche Kinder zu 
sein, erschien im Kontext des bevölkerungspolitischen Diskurses nur schlüssig. Das 
Wiener Beispiel spiegelt wider, was auch anderswo diskutiert wurde. Noch span-
nender ist es jedoch, auf jene Zeit zu blicken, als sich die Findelhäuser zu festen 
Bestandteilen der städtischen Infrastruktur entwickelt hatten – intensiv benutzt und 
vielfach besprochen. Spätestens da war nämlich unübersehbar geworden, dass sie 
ihren ursprünglich angegebenen Zweck gewaltig verfehlten: Die hohe Mortalität 
unter den Findelkindern irritierte nachhaltig und stellte die Findelhäuser grund-
sätzlich in Frage.32

Auch in Wien war die Sterblichkeit von Findelkindern exorbitant hoch. Die Todes-
statistik der Anstalt, die die Mortalität als Prozentsatz des Gesamtstandes angab, ver-
schleierte zwar das wahre Ausmaß der Mortalität, doch es war klar: Die Findelanstalt 
konnte – obwohl „von der Seite der Regierung alles angewendet wird, diese vater- 
und mütterlosen Kleinen dem Staat zu erhalten“33 – den frühen Tod sehr vieler Kin-
der nicht verhindern. Im Jahr 1798, aus dieser Zeit stammt das Zitat, fanden 2.901 
Kinder Aufnahme im Wiener Findelhaus, im selben Jahr starben aber 2.788.34 Es gab 
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Jahre, in denen die Differenz zwischen der Aufnahmezahl und der Todeszahl noch 
geringer war: 1809 etwa betrug der Überhang der Überlebenden nur acht Kinder. 
Nur einige wenige erlebten den ersten Geburtstag. 179935 erreichte die Hälfte der auf-
genommenen Kinder nicht einmal das Ende ihres ersten Lebensmonats. Von den im 
Wiener Findelhaus zwischen 1784 und 1813 aufgenommenen Kindern überlebten 97 
Prozent nicht, sie starben entweder noch im Haus oder wenig später bei ihren Pflege-
müttern. Erst danach verbesserten sich die Chancen, am Leben zu bleiben, geringfü-
gig. Die involvierten Ärzte konnten dieses Faktum nur resignativ festhalten. Wie der 
Göttinger Arzt Johann Friedrich Osiander,36 der die Wiener Anstalt 1817 besuchte, 
stellten auch viele andere Autoren37 übereinstimmend eine hohe Mortalität fest. Am 
Beginn des 19. Jahrhunderts galt das Haus als „eine k.k. privilegierte Mordanstalt“.38 
Der Würzburger Arzt Lucas Johann Boër,39 der bei seiner Antrittsrede als Lehrer der 
praktischen Geburtshilfe in Wien im September 1789 noch lobend erwähnt hatte, 
dass mit der Einrichtung der Wiener Anstalt „der Welt ein Beyspiel von philosophi-
scher Mäßigung und Duldsamkeit gegeben“40 worden sei, indem das Findelhaus mit-
tellose ledige Mütter von der Sorge enthob, ihre Kinder erhalten zu müssen, schlug 
einige Jahre später ganz andere Töne an:

„Wirklich alle Findelhäuser, wie sie dermalen veranstaltet sind, können in 
dieser Art von Existenz und bey allen dem Aufwande, welchen sie verursa-
chen, ihrem Zwecke (wenn anders bey manchem die Erhaltung der Kinder 
noch Zweck seyn sollte) nicht entsprechen. […] Von tausend in Sina [China] 
frey ausgesetzten Kindern, wenn die Sage wahr ist, können unmöglich so 
viele so geschwind und zuverläßig zu Grund gehen, als von tausend gesun-
den und Engelschönen Kindern, welche in ein europäisches Findelhaus zur 
Versorgung abgegeben werden.“41

Dem Wiener Findelhaus ein Kind anzuvertrauen, war in den ersten Jahrzehnten 
tatsächlich ein Todesurteil. Trotzdem wurde das Haus nicht geschlossen. Warum 
aber – und das scheint eine der spannenden Fragen – war eine Anstalt trotz ihres 
offenkundigen Scheiterns so langlebig?

 

Das Josephinische System: Anspruch und Realität 

Das wohl wichtigste Merkmal der Findelkinderversorgung bestand darin, dass die 
Aufzucht der Kinder, wenngleich immer von Findelanstalten die Rede ist, nicht 
in den Anstalten selbst, sondern in der „Außenpflege“ geschah. In diesem Punkt 
unterschieden sich Findelhäuser grundsätzlich von den Waisenhäusern älteren 
Zuschnitts. Freilich: Findelhäuser hatten es mit Säuglingen, und nicht mit Kindern 
von einigen Jahren zu tun. Und für Neugeborene galt spätestens seit dem „Waisen-
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hausstreit“ um die Mitte des 18. Jahrhunderts die Abgabe an Pflegefrauen als die 
beste Versorgungsform.42 

Nach der von Beobachtern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstell-
ten Systematik, die bei der Versorgung unehelicher Kinder zwischen einem roma-
nischen Prinzip in katholischen und einem germanischen in protestantischen Län-
dern unterschied,43 repräsentierte die Wiener Findelanstalt eine Variante des roma-
nischen Systems: Es ermöglichte der Frau den anonymen Zugang, ging aber nicht so 
weit, eine Drehlade zu installieren. Statt dessen wurde das Wiener Findelhaus eng 
an die Gebäranstalt angebunden. Das Findelhaus nahm im Normalfall nur Kinder 
auf, die in der Gebäranstalt zur Welt gekommen waren. Hier unterlag schon die Ent-
bindung einer institutionellen Kontrolle. Obwohl die Frauen der Doppelanstalt also 
bekannt waren, wurde ihnen Anonymität nach außen – zumindest auf die Dauer 
der Versorgung ihres Kindes  – zugesichert. Es herrschten klare Bedingungen für 
die Aufnahme eines Kindes. Zuallererst musste es unehelich geboren sein. Für arme 
Frauen waren die Angebote der Gebär- und Findelanstalt unentgeltlich. Sie muss-
ten allerdings ein Armutszeugnis vorlegen, angehenden Medizinern im geburts-
hilflichen Unterricht zur Verfügung stehen und bei Bedarf als Hausamme dienen. 
Wohlhabendere Frauen konnten sich von diesen Bedingungen loskaufen und ver-
schiedene weitere Privilegien in Anspruch nehmen. Unter diesen wurde die Mög-
lichkeit, sich „mit Larven, verschleyert, und überhaupt so unkennbar als sie immer 
wollen,“44 einzufinden, als pikantes Detail aus dem Gründungsstatut der Anstalt 
immer besonders gerne hervorgehoben. Diese Frauen mussten für die Versorgung 
ihres Kindes eine gewisse Geldsumme an die Findelanstalt entrichten. So gab es in 
der Geschichte des Wiener Findelhauses immer eine – prozentuell freilich kleine – 
Gruppe sogenannter „eingezahlter“45 Kinder, deren Mütter auch der Anstalt unbe-
kannt blieben.46 

Die Kinder im Haus: Nachtkinder, Beilegkinder, Brustkinder, Wasserkinder 
und Täuschlinge

Ein Blick auf die Alltagspraxis des Wiener Findelhauses enthüllt katastrophale 
Zustände. Von dem im Komplex des Wiener Allgemeinen Krankenhauses unterge-
brachten Gebärhaus kamen die Kinder normalerweise am neunten Tag nach ihrer 
Geburt in das nur etwa 400 Meter entfernt an der Alserstraße gelegene Findel haus.47 
Es war schon ein altes Gebäude, als es zur Findelanstalt wurde, und hatte dem Orden 
der Trinitarier bis zu seiner Aufhebung als Klostergebäude gedient. Seit der Mitte 
des Jahres 1788 war es Findelhaus und blieb damit für ziemlich genau 122 Jahre 
Zentrum einer der größten „Humanitätsanstalten“ der Hauptstadt und Drehscheibe 
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für uneheliche Kinder. Es bot zur Zeit seiner stärksten Frequentierung von den spä-
ten 1850er bis zu den späten 1880er Jahren immer einer konstanten Zahl von 138 
Ammen und mindestens 226 Säuglingen Platz.48 Die Kinder kamen mit ihren Müt-
tern, die sich hier der Ammenwahl zu stellen hatten. Erst da entschied sich, welches 
Kind länger im Haus blieb, weil seine Mutter als Anstaltsamme Dienst tun und meh-
rere Kinder stillen musste, und welches Kind einer Amme nur vorübergehend an die 
Brust gelegt wurde. Nachdem die Säuglinge in das Protokoll der Anstalt eingetra-
gen, mit einer – auch auf einem Armbändchen verzeichneten – Nummer versehen 
und medizinisch untersucht (ab 1867 auch gewogen) worden waren, trug man sie 
in eines der alten Zimmer in den oberen Stockwerken, wo sie entweder als „Brust-
kinder“ bei der eigenen Mutter blieben oder – viel häufiger – einer fremden Frau als 
„Beileg-“ oder „Nebenkind“ übergeben wurden. Beilegkinder verließen das Haus 
meist nach einer Nacht wieder, sie wurden in die „Außenpflege“ abgegeben, „Brust-
kinder“ blieben im Haus, so lange ihre Mutter als Amme diente, meistens drei bis 
vier Monate lang. Kinder mit ansteckenden Krankheiten, vor allem jene, bei denen 
der Verdacht auf Syphilis bestand, kamen – zumindest bis in die 1860er Jahre – als 
„Wasserkinder“ in die „Wasserstuben“,49 die ihren Namen daher hatten, dass hier 
Kinder nicht gesäugt, sondern „bey Wasser erzogen“50 wurden.51 Meist waren es 
dann nicht die befürchteten Krankheiten, an denen diese Kinder starben, sondern 
die Folgen der frühen Umstellung auf mit Wasser verdünnte Kuhmilch. 

Die Atmosphäre im Haus war roh und laut. Die Ammen standen „in bestän-
digem Zank und Streite mit ihren Genossinnen“,52 die Wärterinnen sparten nicht 
mit derben Beschimpfungen53 und legten oft ein „grobes und verletzendes Auftre-
ten“54 an den Tag. Bei den Frauen, die dieser „geradezu scheußlichen unmensch-
lichen Behandlung ausgesetzt“55 waren und ihren Aufenthalt im Findelhaus als 
Zwang empfanden, herrschte eine „Lieblosigkeit […] gegenüber den Nebenkindern, 
gegen welche der Chefarzt nichts auszurichten im Stande“56 war. Das Wiener Fin-
delhaus war außerdem alles andere als ein hygienischer, sauberer Ort. Die „Verderb-
niss der Luft“57 war schon 1811 für Vertreter der medizinischen Fakultät der Uni-
versität Wien, die das Haus inspizierten, erschreckend. Auch andere Besucher fan-
den, dass „die Luft in diesen Zimmern von Geruch nach saurer Milch und Urin sehr 
verdorben“58 sei. Zum Gestank trug bei, dass ungewaschene Windeln und feuchte 
Wäsche in den Ammensälen getrocknet wurden.59 Da nützte auch die aus Angst 
vor Miasmen60 getroffene Regelung, dass immer ein Fenster pro Raum offen ste-
hen und mehrmals täglich gründlich gelüftet werden musste,61 nichts. Zudem ver-
strömte die Leichenkammer des Findelhauses einen unangenehmen Geruch. Sie lag 
bis in die 1890er Jahre zwischen zwei von Anstaltsdienern bewohnten Räumen und 
hatte Fenster und Tür direkt zum allgemein benutzten Gang.62 Gewickelt wurden die 
Säuglinge in der Mitte der Räume auf langen Tischen, die den Ammen auch als Ess-
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tische dienten; manchmal dürften die Neugeborenen – was streng verboten war – 
„zum Aussaugen der Brüste fremder Wöchnerinnen ausgeborgt und verwendet“63 
worden sein.64 

Zeitgenossen unterstellten den Findelanstalten gerne, dass in ihnen „die Gefahr 
der syphilitischen Ansteckung grösser als in Bordellen“65 sei. Ob Syphilis im Findel-
haus tatsächlich häufig auftrat, ist angesichts der Tatsache, dass die Medizin bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts Lues nicht eindeutig nachweisen konnte, ungewiss. Die 
Krankheit spielte aber eine wichtige Rolle in der Diskussion und unterstützte das 
Vorurteil, Findelhäuser seien Orte, an denen sich die Folgen der „Unzucht“ beson-
ders deutlich zeigten. Die durch Tripper verursachte Gonoblennorrhoe war im  
Wiener Findelhaus allerdings tatsächlich endemisch. 1855 etwa waren nicht nur die 
Neugeborenen, sondern auch die damals etwa 100 vorübergehend im Haus unter-
gebrachten älteren Kinder, Wärterinnen, Näherinnen und der Anstaltslehrer (er 
unterrichtete die älteren Buben) infiziert; die Epidemie zog sich infolge unzurei-
chender Separierungsmöglichkeiten in dem alten Haus bis 1857 hin.66 Erst in den 
späten 1880er Jahren konnte im Zuge eines Direktionswechsels eine Station für 
augenkranke Kinder eingerichtet und die Krankheit eingedämmt werden.67 

Viele andere Erkrankungen blieben und rafften die Kinder hinweg. Die Erkran-
kungen wurden auf die „den elementarsten Begriffen der Hygiene widersprechen-
den Verhältnisse“68 in dem alten Haus zurückgeführt. Tatsächlich war die Anstalt ja 
seit 1788 in ein und demselben Gebäude untergebracht, musste aber Ende des 19. 
Jahrhunderts – aus dieser Zeit stammt die Klage – mehr als dreimal so viele Kinder 
pro Jahr aufnehmen als hundert Jahre zuvor. Die Raumnot war spätestens seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts eklatant, ein Neubauplan – erstmals 1869 als Beschluss for-
muliert69 – harrte 40 Jahre seiner Realisierung. Weiterhin blieben „in den überfüll-
ten Sälen der Anstalt Ammen und Kinder in einer, allen sanitären Anforderungen 
hohnsprechenden Weise zusammengepfercht“.70 War die Anstalt schon bei Normal-
betrieb oft übervoll, geriet sie bei besonderen Vorkommnissen – wenn etwa wegen 
des schlechten Wetters für längere Zeit zu wenige Pflegefrauen vorstellig wurden – 
vollends an ihre Grenzen. Manchmal mussten zusätzliche Räumlichkeiten angemie-
tet71 oder die Wasserstuben auch für gesunde Kinder geöffnet werden.72 

Das Findelhaus fungierte als eine große Durchgangsstation, in der die ver-
schiedensten Menschen aufeinandertrafen. Neben den Findelkindern lebten in 
der Anstalt die Hausammen und die Wärterinnen. Das Verwaltungspersonal und 
der Direktor gingen jeden Tag ein und aus. Pflegefrauen – anfangs aus der nähe-
ren Umgebung, später aus allen Teilen der Monarchie  – stellten sich an, um ein 
Findelkind in Pflege zu übernehmen. Auch Hausfremde kamen: Die Hausammen 
erhielten Besuch, Wiener Familien wurden vorstellig, um ihre Kinder gegen Blattern 
impfen zu lassen oder unter den anwesenden Frauen eine Privatamme zu dingen 
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(seit 1802 fungierte das Wiener Findelhaus auch als Impfinstitut, seit 1801 betrieb 
es ein eigenes Ammeninstitut). Ältere Kinder wurden von ihren Pflegfrauen ins 
Findelhaus zurückgebracht und mussten hier für einige Tage versorgt werden, bis 
sich ein neuer Pflegeplatz fand, man nannte sie deshalb „Täuschlinge“.73 Kinder, die 
schon das Entlassungsalter erreicht hatten, wurden an die leibliche Mutter oder an 
deren Heimatgemeinde abgegeben. Letzteres geschah häufig mittels behördlichem 
„Schub“.74 Als Anfang der 1880er Jahre mehrere Kronländer ankündigten, ihre Kin-
der zurückzunehmen, mussten hunderte Kinder auf einmal von den Pflegeplätzen 
geholt und im Findelhaus untergebracht werden, bis sie in Sammeltransporten wei-
tergeschickt werden konnten. Für die solcherart nur kurz im Haus aufgenomme-
nen Kinder standen bloß drei kleine, mit Matratzen ausgelegte Zimmer zur Ver-
fügung. Betten gab es für sie nicht. Ferner durften bis 1839 tote Kinder von ihren 
Pflege eltern in das Findelhaus zurückgebracht werden, wenn sie auf dem Weg vom 
Findelhaus zum Kostort gestorben waren.75 Auch sonst war der Tod allgegenwärtig. 
1799 starben an Spitzentagen neun Kinder pro Tag im Haus und ab den 1890er Jah-
ren holte ein Leichenträger zweimal täglich die Leichen der verstorbenen Kinder ab, 
um sie zur Totenbeschau und Sektion in das Allgemeine Krankenhaus zu bringen.76 
Zuvor waren diese Kinder im Findelhaus seziert worden.77 

Zumindest wurde versucht, den Säuglingen das zu geben, was sie in ihrem 
Alter am notwendigsten brauchten: die natürliche Ernährung durch Mutter- oder 
Ammenmilch. Im übrigen aber wurden die Autoren, die sich mit dem Wiener Fin-
delhaus befassten, nicht müde zu betonen, dass die Zusammendrängung einer der-
art großen Zahl von Säuglingen an einem Ort die Sterblichkeit begünstigen müsse 
und nur die möglichst rasche Abgabe der Kinder an Pflegefrauen die schädlichen 
und auch todbringenden Einflüsse des Hauses minimieren könne. Die „schlechtes-
ten Privatpflegestätten“ seien „nicht so gefährlich als die Findelhäuser, in denen jede 
Epidemie eine reichliche Ernte machen muss“.78 Die allermeisten Kinder waren auch 
wirklich nur sogenannte „Nachtkinder“79. Sie verließen das Haus bereits nach weni-
gen Stunden auf dem Arm einer Pflegefrau.

Die Kinder bei den Pflegefrauen: Zöglinge und Ernährer 

Die eigentliche Aufzucht der Kinder fand in der „Außenpflege“ statt. Trotz der 
Beauftragung von Inspektoren und dem Bemühen, auch die Pfarrer und Ortsobrig-
keiten in die Überwachung der Pflegefrauen einzubinden, war die Pflege in den pri-
vaten Häusern der zentralen Kontrolle de facto entzogen.80 Vorschriften und Anord-
nungen für Pflegefrauen sollten den Kindern eine gewisse Überlebenschance ver-
schaffen. Frauen, die ein Kind aus der Wiener Findelanstalt in Pflege nehmen woll-
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ten, durften nicht zu den ganz Armen zählen. Sie sollten nach Möglichkeit selbst 
stillen können, auf dem Land leben, über ein eigenes Haus verfügen und im Besitz 
milchgebender Tiere sein. Neben einem Wohlstandszeugnis, das diese Fakten 
belegte, mussten sie auch ein Sittlichkeitszeugnis vorweisen. Weiters griff die Anstalt 
durch die Höhe des Pflegegeldes, diverse Remunerationen und materielle Anreize 
steuernd ein. So erhielten Pflegefrauen, wenn sie ein Neugeborenes im Findelhaus 
abholten, ein Wäschebündel; sie bekamen für einen Säugling ein höheres Pflege-
geld als für ein Kleinkind, weil die Säuglingspflege mehr Mühe machte, und zusätz-
lich eine Extrazahlung, wenn das übernommene Kind an seinem ersten Geburtstag 
noch am Leben war. Sie mussten für den ihnen anvertrauten Pflegling später kein 
Schulgeld bezahlen, auch Arztbesuch und Medikamentenbezug waren unentgelt-
lich, und für die Totenbeschau und die Beerdigung eines Findelkindes durften die 
sonst üblichen Gebühren nicht verlangt werden. Auch indirekte Kosten – wie sie für 
die von den Pflegefrauen verlangten Zeugnisse oder die Fahrt nach Wien anfielen – 
wurden von der öffentlichen Hand getragen. 

So weit einige Regeln und Bestimmungen für Pflegefrauen. Doch wie sah die 
Realität aus? Alle Anreize schienen nutzlos, die Kontrollen durch Inspektoren zeig-
ten höchstens punktuelle Erfolge und die Leitung des Findelhauses war wiederholt 
mit unglaublichen Fällen von Kindesvernachlässigung konfrontiert. Die frühes-
ten und erschreckendsten Berichte stammen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. Ein Findelkinderaufseher, Arzt von Beruf, schrieb 1825, dass er „oft die elen-
den feuchten Hütten, die gewöhnlichsten Kostörter solcher armen Findlinge […] 
besucht“ und „gräßliche Szenen“ gesehen habe; bei einer Visite bot sich ihm folgen-
der Anblick: 

„Auf einem elenden, über zwei Tische gebreiteten Strohlager lagen vier Find-
linge, keiner noch 2 Monate alt, nebeneinander; drei davon vom Durchfall 
besudelt, der vierte, vielleicht seit einer Stunde schon, tot.“81 

Ein anderer Arzt, Leiter eines Wiener Kinderspitals, sprach 1863 abfällig über die 
„industriösen Kostweiber“, die „mit immer neuen ausgezehrten, unrein gehaltenen 
und in stinkende Lumpen eingewickelten Findlingen“ zu ihm kamen, und beklagte 
„die liederliche Pflege, die magere Kost, die unreine Haltung, die verabsäumte Hilfe, 
die verabsäumte Befolgung der ärztlichen Anordnungen und die erlittenen Miß-
handlungen“, die er an den Kindern beobachtete.82 Und ein dritter Arzt stellte fest, 
dass die Wohnungen der Pflegefamilien in dem von ihm inspizierten niederösterrei-
chischen Bezirk oft „nur aus einer engen schmutzigen Stube [bestanden], oft noch 
ohne Küche, so dass in dieser Kammer gekocht und gewaschen wird […], und in 
diesen Raum zusammengepfercht lebt und webt die ganze Familie“.83 Die Tatsache, 
dass Kinder seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in immer weiter entfernte, auch in 
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anderen Kronländern gelegene Orte in Pflege geschickt wurden,84 erschwerte die 
Kontrolle. In Ungarn, wo sich einige Bezirke zu wichtigen Abgaberegionen entwi-
ckelt hatten, verschwanden Findelkinder, sie gingen dort einfach „verloren“.85 Das 
Findelhaus hatte keine Möglichkeit, die vielfach informell weitergegebenen Kinder 
wieder aufzufinden. Manche Gebiete, vor allem solche, die kleinhäuslerisch struk-
turiert waren und kaum Verdienstmöglichkeiten boten, lebten geradezu von den 
Findelkindern aus Wien. So konnte ein Findelkind – wie es aus Böhmen überliefert 
ist – zum „Zögling und zugleich Ernährer einer Familie“86 werden. 

Die Aufzucht von Findelkindern wurde im Lauf des 19. Jahrhunderts – für alle 
sichtbar – zu einer Art weiblichem Nebenerwerb. Auf das Geld, das die Kinder in 
die industrieschwachen Regionen brachten, wurden Kredite aufgenommen; „Zahl-
büchel“, die zur Behebung des Kostgeldes berechtigten, wurden versetzt; Zwischen-
händler schalteten sich ein und verlangten ihren Anteil, wenn es darum ging, aus 
der Ware Pflegekind Profit zu schlagen. Bei einer 1881 in Ungarn und der Steier-
mark87 durchgeführten Revision wurde praktisch kein einziges Zahlbüchel bei den 
Pflegefrauen aufgefunden. Alle waren sie an Geldboten oder Kaufleute verpfändet.88 
Vorübergehend musste die Wiener Findelanstalt ganze Regionen von der Findelkin-
derpflege ausschließen. Allen war bewusst, dass nur relativ arme Menschen Findel-
kinder in Pflege nahmen und dass die Übernahme nicht aus humanitären Gründen 
geschah, sondern „blosse Geschäftssache“89 war. 

Zu diesen, der sozialen Lage der Pflegefamilien geschuldeten Missständen kam 
für die neugeborenen Kinder ein weiterer Risikofaktor hinzu, denn sehr oft waren 
die Pflegefrauen nicht in der Lage, das ihnen anvertraute Kind auch, wie verlangt, 
zu stillen. Die Normen sahen vor, dass Kinder nur an „Brustparteien“ übergeben 
werden durften, und tatsächlich wurden solcherart apostrophierte Frauen bei der 
Zuteilung von Findelkindern bevorzugt.90 Doch angesichts der außerordentlich gro-
ßen Zahl von Pfleglingen war es der Anstalt schlichtweg unmöglich, diese Bedin-
gung immer einzufordern, geschweige denn, in der Folge zu kontrollieren. Gerade 
Ammenmilch wäre aber für viele Kinder überlebensnotwendig gewesen. So wurden 
viele Säuglinge bereits im Alter von wenigen Tagen, nachdem sie zuerst im Gebär-
haus von der leiblichen Mutter etwa acht Tage und dann noch im Findelhaus von 
einer Hausamme einen weiteren Tag gestillt worden waren, auf künstliche Ernäh-
rung – zumeist eine Wasser-Kuhmilch-Mischung – umgestellt. Nur die Robustesten 
unter ihnen überlebten das.91 So war, wie schon im Findelhaus, auch in der „Außen-
pflege“ der Tod ständiger Begleiter des Systems. 

Das wirksamste Mittel, die Lebensbedingungen für Findelkinder in der „Außen-
pflege“ zu verbessern, lag in der Erhöhung des Pflegegeldes. Zu dieser Maßnahme 
griff die Findelanstalt im 19. Jahrhundert – sieht man von kleineren Anpassungen 
ab – nur zweimal: 1813 und 1873. Beide Male folgte diesem Schritt ein deutlicher 
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Rückgang der Kindersterblichkeit.92 Diese Trendwenden lösten ihrerseits die bei-
den markantesten Anstiege in der Entwicklung der Gesamtzahl der zu versorgen-
den Kinder aus: Nicht nur infolge höherer Abgabezahlen, sondern wesentlich auch 
wegen dieser Sterblichkeitsreduktion kam es in den sechzehn Jahren nach der ers-
ten Pflegegelderhöhung zu einer Verfünffachung und in den acht Jahren nach der 
zweiten Pflegegelderhöhung zu einer weiteren Verdoppelung der Zahl der Findel-
kinder aus Wien. 

Immer mehr der in die „Außenpflege“ abgegebenen Säuglinge überlebten also 
das schwierige erste Lebensjahr und wuchsen bei ihren Pflegeeltern zu größeren 
Kindern und Jugendlichen heran. Während der – seit 183093 in der Regel bis zum 10. 
Geburtstag währenden – Versorgung durch das Findelhaus dienten sie den Pflege-
familien nicht nur als Geldquelle, sondern mit Sicherheit auch schon sehr früh 
als zusätzliche Arbeitskraft. Das Stigma ihrer unehelichen und ungeklärten Her-
kunft trugen sie mit sich. In den meisten Fällen lebten sie am Rande der Familien, 
sehr jungen Dienstboten vergleichbar. Nach dem Ende der Versorgung durch die 
Findel anstalt konnte sich das Schicksal eines Findelkindes unterschiedlich gestal-
ten. Entweder nahm die leibliche Mutter das Kind wieder zu sich oder die Pflege-
familie behielt es. Waren beide nicht in der Lage oder willens, die weitere Versor-
gung unentgeltlich zu übernehmen, wurde das Kind der kommunalen Armenver-
sorgung übergeben. 

Im Armenkinderwesen kam dann das Heimatrecht zum Tragen, was bedeutete, 
dass die Kinder in die Heimatgemeinde der Mutter – zumeist war das nicht Wien, 
auch wenn die Frauen hier lebten – abgeschoben wurden. Die überlieferten Proto-
kolle des Findelhauses vermerken nicht, an wen die Kinder übergegeben wurden; 
„normalalt ab“ ist der lapidare und nicht weiter aufschlussreiche Eintrag. Man darf 
aber wohl davon ausgehen, dass Findelkinder ihr Leben lang Angehörige der länd-
lichen Unterschicht oder des städtischen Proletariats blieben. Das zeitgenössische 
Vorurteil hatten sie gegen sich: „in der Regel untaugliche Individuen [ohne] Lust 
und Liebe zur Arbeit“,94 würden sie „ein übergroßes Contingent an die Zuchthäu-
ser“95 liefern und sich gleichsam immer wieder selbst reproduzieren.96 

Findelhäuser – ein Übergangsphänomen

Alois Epstein, Arzt des Prager Findelhauses und reger Teilnehmer der Diskussion, 
die sich im ausgehenden 19. Jahrhundert noch einmal um das Findelwesen entzün-
dete, brachte es in den 1880er Jahren auf den Punkt: „Nicht das Findelhaus tödtet 
die Kinder, sondern der Pauperismus, in welchem sie gezeugt, geboren und erzogen 
werden“.97 Epsteins Verweis auf den Pauperismus ist nicht nur die passendste Erklä-
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rung für die überproportional hohe Mortalität der Findelkinder, sondern auch der 
Schlüssel für das Verständnis der auffallenden Beständigkeit von Findelanstalten. 
Denn seit die hohen Aufnahmezahlen der Findelhäuser und die enorme Sterblich-
keit unter den Schutzbefohlenen dieser Häuser offensichtlich geworden waren, also 
spätestens seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, kam niemand mehr auf die Idee 
zu behaupten, diese Kinder wären – gäbe es die Findelanstalten nicht – dem Kinds-
mord zum Opfer gefallen. Geschaffen mit einem guten, wenn auch schon zu sei-
ner Zeit hinterfragbaren Argument, waren die Findelhäuser längst Einrichtungen 
geworden, die ein anderes Lebensrisiko abzufedern hatten: Statt der „überlästigen“ 
Kinder, die Ende des 18. Jahrhunderts als Problem erschienen, gab es nun „über-
zählige“ Kinder, die individuell nicht versorgt werden konnten. Findelanstalten nah-
men sie auf und versuchten – wenngleich oft erfolglos –, sie am Leben zu erhalten. 

Für Wien bedeutete das, dass eine Anstalt, die anfangs  – den Ideen der Auf-
klärung verpflichtet – ledigen Müttern (und zwar durchaus auch solchen aus zah-
lungskräftigen Schichten) die Bürde und die Schande der Aufzucht ihrer uneheli-
chen Kinder abnehmen wollte, mehr und mehr zu einer Versorgungseinrichtung 
des Staates wurde, die der verarmten Unterschicht einen Teil ihrer Kinder abnahm. 
Das war schon daran abzulesen, dass seit den 1820er Jahren die meisten Kinder gra-
tis aufgenommen werden mussten und nur mehr sehr wenige Taxkinder ins Haus 
kamen.98 Die Mütter dieser Findelkinder entstammten der gleichen Schicht wie die 
späteren Pflegeeltern, mit dem wesentlichen Unterschied allerdings, dass es für sie – 
als Ledige und Angehörige der städtischen Unterschicht, meist waren es Dienstmäd-
chen – viel schwieriger war, ihre Kinder bei sich zu behalten. In Ermangelung ande-
rer Versorgungsmöglichkeiten und direkter Unterstützungen blieben sie auf das 
Findelhaus als einzige sich bietende Möglichkeit angewiesen. Sie – und nicht die 
wenigen zahlenden Frauen, die möglicherweise wirklich einen versteckten Ort für 
ein unerwünschtes Kind suchten – waren die Ursache dafür, dass sich das Wiener 
Findelhaus im 19. Jahrhundert zu einem der größten Europas entwickelte. 

Dass auch das Findelhaus die ledigen Kinder nur äußerst schlecht erhalten 
konnte, steht auf einem anderen Blatt. Wie das Wiener Findelhaus zeigt, war es 
jedenfalls nicht so, dass die hohe Mortalität unter den auf Staatskosten versorgten 
Kindern dazu geführt hätte, dass das Konzept grundsätzlich in Frage gestellt wor-
den wäre. Die Verantwortlichen begegneten dem Problem der hohen Sterblichkeit 
nicht mit der Schließung des Hauses, sondern mit Reformbemühungen und Reor-
ganisationsversuchen, die manchmal mehr, manchmal weniger zielführend waren, 
aber in ihrer Gesamtheit ebenfalls belegen, dass – seit der Staat begonnen hatte, sich 
um unversorgte Kinder zu kümmern – eine Rücknahme dieser Zuständigkeit nicht 
mehr erwogen wurde. 
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Übrigens waren auch die Behörden auf das Findelhaus angewiesen. Das belegt 
das Phänomen der „zeitweiligen Kinder“. Sie waren nicht im eigentlichen Sinne 
Findelkinder, also nicht von ledigen Frauen im Gebärhaus geborene Kinder, son-
dern Säuglinge, die der Anstalt nur für kurze Zeit übergeben wurden, etwa weil ihre 
Mütter inhaftiert oder erkrankt waren. Es gab in Wien keine andere Einrichtung, 
der man solche Säuglinge hätte anvertrauen können. Hier kam es zu einer eigent-
lich zweckwidrigen Nutzung der Anstalt. Anfangs war diese Erscheinung noch auf 
Einzel fälle beschränkt, um die Wende zum 20. Jahrhundert trugen die zeitweiligen 
Kinder dann aber schon mit mehr als 10 Prozent zur Gesamtzahl der Findelkinder 
bei. 

Mit der Einrichtung des Wiener Findelhauses im ausgehenden 18. Jahrhundert 
waren Fakten geschaffen worden, die trotz der erschreckenden Zustände nicht mehr 
revidiert wurden. Ein Haus stand zur Verfügung und wurde benutzt. Dass die Nut-
zung nicht der ursprünglichen Intention entsprach, wurde hingenommen, denn der 
Bedarf war evident und man kannte schlicht keine Alternativen. Die Wiener Findel-
anstalt war ein Institut, „von dem hunderte ja Tausende von armen Familien gelebt 
haben und noch jetzt leben“ und das „nie und nimmer mehr, ohne die empfindlichs-
ten Wunden zu schlagen, durch einen Spruch des Machthabers […] weggefegt wer-
den [könne], ohne daß dafür etwas Anderes, Besseres hingestellt würde“,99 hieß es in 
den 1860er Jahren. Das Findelhaus war „so sehr in das Leben der Bevölkerung ein-
gedrungen“,100 dass an eine abrupte Aufhebung des Systems offenbar nicht zu den-
ken war.

In dem Maße, in dem das anfängliche Zweckargument, Findelhäuser würden 
den massenhaften Kindsmord verhindern, durch die hohe Sterblichkeit ad absur-
dum geführt wurde, verschob sich freilich die Diskussion. Epsteins Aussage steht 
am Ende einer seit den 1860er Jahren geführten Debatte über das Für und Wider 
von Findelanstalten. Europaweit waren sie mittlerweile ins Gerede gekommen. Die 
„Findelhaus-Frage“101 wurde neuerlich leidenschaftlich diskutiert. In Wien erreichte 
diese Auseinandersetzung nach der Übergabe des Findelhauses an die niederöster-
reichische Landesverwaltung ihren Höhepunkt. 1869 brachte eine „Enquete-Kom-
mission“, die in mehreren Sitzungen tagte, um ein neues Statut auszuarbeiten, noch 
einmal alle Probleme der Findelkinderversorgung auf den Tisch. Die medizinische 
Fachwelt beteiligte sich ebenfalls an dieser Diskussion.102 Nun war das Hauptthema 
allerdings nicht mehr die Frage, wie die Kinder am Leben erhalten werden könn-
ten – die Sterblichkeit war zwar noch hoch, aber nicht mehr so exorbitant wie zu 
Beginn des Jahrhunderts –, sondern das nach Meinung der meisten Autoren nicht 
mehr zeitgemäße Geheimhaltungsangebot. „Ehrenrettung kann nicht die Aufgabe 
der öffentlichen Wohltätigkeit sein“,103 hieß es dazu aus Prag, dessen Findelkinder-
versorgung ebenfalls nach dem Josephinischen System organisiert war. 
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Die den Müttern  – und übrigens auch den Vätern104  – durch die Findelan-
stalt zugesicherte Geheimhaltung, mit der sich der Staat zum „Vater der Waisen“105 
machte, schien überholt. Die Geheimhaltung schmälerte die Rechte der uneheli-
chen Kinder, die nach dem ABGB von 1811 eigentlich Anspruch auf Versorgung 
durch die Eltern hatten, und konterkarierte das Konzept der Mutterliebe, das im 19. 
Jahrhundert weiter an Bedeutung gewonnen hatte. War schon die Tatsache, dass die 
Anstalt auf einer Trennung von Mutter und Kind basierte, diesem Konzept zuwi-
der laufend, so war es das Prinzip der Geheimhaltung umso mehr. Zahlende Frauen 
blieben auch gegenüber der Anstalt anonym, und es schien nicht länger vertret-
bar, dass der Staat mit der Erhaltung von Kindern belastet sein sollte, deren Eltern 
(bzw. Mütter) sich von ihrer Versorgungspflicht freikauften.106 100 Jahre zuvor hatte 
die Diskussion über den Kindsmord zur Gründung von Findelanstalten geführt. 
Nun war es die Diskussion über die Geheimhaltung, die das Ende des Findelwesens 
einleitete. Beide Male handelte es sich um vergleichsweise randständige Themen: 
Der Kindsmord war bei weitem kein Massendelikt gewesen und vom Geheimhal-
tungsangebot der Wiener Anstalt machten etwa im zweiten Halbjahr 1868 gerade 
einmal 20 Frauen Gebrauch.107 Trotzdem waren es gerade diese Themen, entlang 
derer die Existenzberechtigung der Anstalt diskutiert wurde. Vorläufig aber schien 
in den 1860er Jahren ein Ende der Findelanstalt noch nicht in Sicht. Die Adjustie-
rung des Systems beschränkte sich auf die Abschaffung der Geheimhaltung: Sie war 
im neuen, 1870 erlassenen und auf den Ergebnissen der Enquete-Kommission beru-
henden Statut der Wiener Anstalt nicht mehr vorgesehen.108

Eine sachlichere, an den tatsächlichen Problemen orientierte Diskussion setzte 
erst jetzt ein. Epsteins Aussage steht hier paradigmatisch. Dass es ein massives Pro-
blem gab, die Kinder der Armenbevölkerung zu versorgen, war nicht zu leugnen. 
Die letzten 30 Jahre des Wiener Findelhauses (von 1880 bis 1910) waren gekenn-
zeichnet von vielen Veränderungen im Bereich der Kinderfürsorge. Neben dem 
alten Findelhaus entstanden neue Einrichtungen und es wurden gezieltere Maßnah-
men ergriffen: Kinderbewahranstalten, Stillprämien und die direkte Subventionie-
rung der Mütter bildeten neue Formen der Kindesversorgung. Die Abgabe des Kin-
des an eine öffentliche Einrichtung war nicht mehr die einzige Spielart.

Im Wesentlichen lässt sich die Langlebigkeit der Wiener Findelanstalt also mit 
zwei Entwicklungen begründen: Zum einen war die Zuständigkeit des Staates für 
seine Untertanen – hier für die unehelich geborenen Kinder der Unterschichten – 
bald so fest etabliert, dass ein Rückzug aus dieser Verantwortung undenkbar gewor-
den war. Zum anderen wurde die Anstalt derart häufig in Anspruch genommen, 
dass auch der ganz praktische Bedarf nach dieser Einrichtung nicht in Frage gestellt 
werden konnte. Das Ineinandergreifen dieser beiden Momente und der Mangel an 
Alternativen machten die Schließung des Hauses lange Zeit unmöglich. Als es dann 



35ÖZG 25 | 2014 | 1+2

an der Wende zum 20. Jahrhundert doch so weit war und die Wiener Findelan-
stalt in einem sich über mehrere Jahre hinziehenden Prozess umstrukturiert und das 
Neubauvorhaben endlich in Angriff genommen wurde, hieß es noch einmal, dass 
ein „allzutiefes Einschneiden von weitausgreifenden Neuerungen in jahrhunderte-
lang eingelebte Gewohnheiten“109 vermieden werden solle. 

Trotzdem wurde das alte Findelkinderversorgungssystem schließlich abge-
schafft – und mit ihm auch der Ausdruck „Findelhaus“. Die Teilnehmer der Enquete-
Kommission von 1869 waren die ersten, die überlegten, dass, weil „im Volke so viele 
Vorurtheile gegen die Findlinge existiren, […] man Alles mögliche thun müsse, um 
dieselben von ihnen abzuwälzen[,] und auch sogar den Namen ausrotten“ solle.110 
Damals wurde dieser Gedanke nicht weiter verfolgt, doch bei der Grundsteinlegung 
zum Neubau der Nachfolgeeinrichtung des Findelhauses im Jahr 1908 wurde „die 
bedenkliche Benennung der Anstaltskinder als ‚Findlinge‘, die […] diesen Kindern 
oft zeitlebens wie ein Makel anhaftete, endgültig beseitigt.“111 Zwei Jahre später öff-
nete die neue Anstalt als „Landes-Zentralkinderheim“ ihre Pforten. Die lange Phase, 
in der sich die Zuständigkeit des Staates für das Wohl unversorgter Kinder durch-
setzte und als Norm etablierte, war damit abgeschlossen. 

In historischer Perspektive kann die Wiener Findelanstalt als ein – wenngleich 
ungewöhnlich langes – Übergangsphänomen bezeichnet werden. Sie reagierte auf 
die massiven sozial-ökonomischen Veränderungen im langen Prozess der Industri-
alisierung seit dem 18. Jahrhundert. Die ledigen Mütter und die Pflegefrauen mögen 
vom System des Findelhauses und dem daran gekoppelten System der „Außen-
pflege“ in einem bestimmten Ausmaß profitiert haben. Ein großer Teil der Säug-
linge und Kleinkinder aber verstarb an den völlig unzulänglichen Verhältnissen in 
dieser staatlichen Institution.
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